
 

 

 TOP III.1.2 

Gremium Termin Status 

Jugendhilfeausschuss 11.11.2021 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Zuschüsse zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger 
nach Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 1 (70 %) 

Vorlage Nr.: 20214209 

 

A N T R A G  

 
Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 

 

Der Träger erhält vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen Zu-

schuss in Höhe von  

 

1.Prot. Kindertagesstätte DBZ, Brebacher Str. 11                    2.219,20 Euro 

 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2.219,20 Euro stehen im Haushaltsplan 2021 im Budget 

3-15 unter Sachkonto 5599900 „Zuweisungen und Zuschüsse“ zur Verfügung. 
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Zu den Maßnahmen im Einzelnen: 

 
1. Prot. Kindergarten Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (DBZ), Brebacher Str. 11 

 
In der o.g. Kindertagesstätte wurde bereits im letzten Jahr in zwei Gruppenräumen ein 
Schimmelbefall festgestellt. Über ein Gutachten mit entsprechenden Raumluftmessungen 
wurde geprüft, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Schimmelbefall zu beseitigen. 
In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde die Art der Bekämpfung des Schimmels be-
sprochen. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgte eine weitere Raumluftmessung, um sicher-
zustellen, dass alle Schimmelpilzsporen beseitigt wurden. Der Träger erhielt von Seiten der 
Stadt die Genehmigung eines vorzeitigen Baubeginns, um die notwendigen Arbeiten so 
schnell wie möglich durchführen zu können. Da der Schimmelpilzbefall auf ein Leck im Dach 
der Kindertagesstätte zurückzuführen war, sollten ursprünglich die Kosten zur Beseitigung 
des Lecks dem Antrag ebenfalls zugeführt werden. Der Träger teilte uns jedoch mit, dass 
das Leck nicht gefunden werden konnte und keine weiteren Kosten entstehen. Somit erge-
ben sich für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 3.170,28 Euro. 
 
Der Zuschuss in Höhe von 70% nach Ziffer 1 der Kofinanzierungsvereinbarung beträgt 
2.219,20 Euro. 
 
Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 
3.170,28 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet. 
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